
Anlage zur Klage gegen Fitness First Germany GmbH 

 

 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 

Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen im Internet unter https://www.fitnessfirst.de für den 

Abschluss von Fitnessstudioverträgen mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten bzw. 

12 Monaten 

 

a) 

mit einer zeitlich befristeten Rabattaktion durch Angabe eines konkreten Datums, bis zu 

dem die Aktion angeboten wird und/oder durch Angabe eines rückwärts laufenden 

Countdowns mit der Anzahl der noch verbleibenden Tage, Stunden, Minuten und 

Sekunden zu werben bzw. werben zu lassen und eine derart beworbene Aktion zu 

verlängern, namentlich die befristeten Preisersparnisse auch nach Ende der Befristung 

anzubieten, so wie geschehen am 20. Juni 2024 (befristet bis zum 25. Juni 2024) auf 

der Internetseite https://www.fitnessfirst.de wie in Anlage K 2 abgebildet und der 

Unterseite https://www.fitnessfirst.de/mitgliedschaft wie in Anlage K 3 abgebildet und 

am 26. Juni 2024 (befristet bis zum 30. Juni 2024) auf der Internetseite 

https://www.fitnessfirst.de wie in Anlage K 4 abgebildet und der Unterseite 

https://www.fitnessfirst.de/mitgliedschaft wie in Anlage K 5 abgebildet. 

 

b) 

in einer Tarifübersicht mit Preisen zu werben bzw. werben zu lassen, ohne den 

Gesamtpreis anzugeben, wenn dies geschieht wie in Anlage K 7 und K 8 abgebildet; 

 

c) 

in einer Tarifübersicht mit Preisen zu werben bzw. werben zu lassen und in die 

anzugebenden Preise nicht die während der Mindestvertragslaufzeit anfallenden 

weiteren Kosten (hier: Trainingspauschale 29 EUR bzw. 39 EUR pro Halbjahr, einmalige 

Startgebühr von 29 EUR und 39 EUR bei 12-Monatsverträgen) in den Preis anteilig mit 

einzurechnen, wenn dies geschieht wie in Anlage K 7 und K 8 abgebildet; 



 

Anlage K2



 

Anlage K3



 

Anlage K4



 

Anlage K5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage K7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

Anlage K8


